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Termine Februar 2009
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig wer-
den:

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung
durch

Überweisung
1

Scheck
2

Lohnsteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag

3
10.2.2009 13.2.2009 6.2.2009

Kapitalertragsteuer, Solida-
ritätszuschlag

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der
darauf entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit
einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner
an das zuständige Finanzamt abzuführen.

Umsatzsteuer
4

10.2.2009 13.2.2009 6.2.2009

Umsatzsteuer-
Sondervorauszahlung

5
10.2.2009 13.2.2009 6.2.2009

Gewerbesteuer 16.2.2009 19.2.2009 13.2.2009

Grundsteuer 16.2.2009 19.2.2009 13.2.2009

Sozialversicherung
6

25.2.2009 entfällt entfällt

1
Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmel-
dungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag,
Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen wer-
den keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem
Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

2
Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanz-
amt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

3
Für den abgelaufenen Monat.

4
Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern mit
Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr.

5
Vgl. Information „Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer-Vorauszahlungen“.

6
Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des
laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfah-
ren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis
spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 20.2.2009) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden.
Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor
dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen
Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Termine März 2009
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden:

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung
durch

Überweisung
1

Scheck
2

Lohnsteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag

3
10.3.2009 13.3.2009 6.3.2009

Kapitalertragsteuer, Solida-
ritätszuschlag

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der
darauf entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit
einer Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das
zuständige Finanzamt abzuführen.

Einkommensteuer, Kir-
chensteuer, Solidaritätszu-
schlag

10.3.2009 13.3.2009 6.3.2009

Körperschaftsteuer, Solida-
ritätszuschlag

10.3.2009 13.3.2009 6.3.2009

Umsatzsteuer
4

10.3.2009 13.3.2009 6.3.2009

Sozialversicherung
5

27.3.2009 entfällt entfällt



1
Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmel-
dungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag,
Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen wer-
den keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem
Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

2
Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanz-
amt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

3
Für den abgelaufenen Monat.

4
Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.

5
Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des
laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfah-
ren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen bis spä-
testens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.3.2009) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird
die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem
Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Mon-
tag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Jahressteuergesetz 2009 auf den Weg gebracht
Am 28.11.2008 hat der Deutsche Bundestag das Jahressteuergesetz 2009 (JStG 2009) verabschiedet. Mit
dem Artikelgesetz werden Vorschriften in über 30 Gesetzen und Verordnungen geändert. Nicht alle Vor-
schläge der Bundesregierung wurden übernommen. Insbesondere hat das Parlament die Beschränkung des
Vorsteuerabzugs auf 50 % bei gemischt genutzten Kfz abgelehnt. Soweit nicht anders erwähnt, sollen die
Bestimmungen erstmalig für den Veranlagungszeitraum 2009 gelten.

Schulgeld ab 2008 nur begrenzt abziehbar
Nur noch 30 % des Schulgelds (ohne Kosten für Beherbergung, Betreuung und Verpflegung), höchstens
jedoch 5.000 €, können pro Kind als Sonderausgaben abgezogen werden. Für das Kind muss ein Anspruch
auf Kindergeld bzw. auf den Kinderfreibetrag bestehen. Je Elternpaar wird der Höchstbetrag für jedes Kind
nur einmal gewährt. Begünstigt sind Entgelte an Privatschulen, die zu einem berufsbildenden Schul-, Jahr-
gangs- oder Berufsabschluss führen. Entsprechendes gilt für Einrichtungen, die auf einen solchen Abschluss
vorbereiten. Hochschulen sollen nicht darunter fallen, so dass Studiengebühren nicht nach dieser Regelung
abziehbar sind. Der Sonderausgabenabzug kann jetzt auch geltend gemacht werden, wenn die Schule au-
ßerhalb von Deutschland, aber in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) oder im Europäischen
Wirtschaftsraum (EWR) belegen ist. Diese aus einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs herrüh-
rende Erweiterung muss mit der Deckelung auf den Höchstbetrag von 5.000 € bezahlt werden. Vorstehende
Regelung gilt bereits für den Veranlagungszeitraum 2008; für Schulgeld an berufsbildende Privatschulen im
EU/EWR-Raum auch schon für Vorjahre.

Ab 2008 Steuerfreiheit der Gesundheitsförderung
Ein Arbeitgeber kann schon ab 2008 jedem seiner Arbeitnehmer bis zu 500 € zusätzlich zum ohnehin ge-
schuldeten Arbeitslohn im Kalenderjahr für die betriebliche Gesundheitsförderung steuerfrei zuwenden. Dies
kann auch durch eine Barzahlung an den Arbeitnehmer erfolgen, damit dieser eine extern durchgeführte
Maßnahme besucht. Unter Gesundheitsförderung fallen z. B. die Handlungsfelder „Ernährung, Stressbewäl-
tigung und Entspannung, Suchtmittelkonsum, Reduzierung arbeitsbedingter Belastungen des Bewegungs-
apparates sowie gesundheitsgerechte betriebliche Gemeinschaftsverpflegung“. Die Übernahme oder Bezu-
schussung von Mitgliedsbeiträgen an Sportvereine und Fitnessstudios ist nicht steuerbefreit, es sei denn, die
dort durchgeführten Maßnahmen entsprechen den fachlichen Anforderungen des Leitfadens Prävention der
Krankenkassen.

Faktorverfahren statt Steuerklassenkombination bei Ehegatten ab 2010
Ehegatten, die beide Arbeitslohn beziehen, haben zurzeit die Wahl zwischen den Steuerklassenkombinatio-
nen III/V oder IV/IV. Da in der Kombination III/V eine verhältnismäßig hohe Lohnsteuerbelastung in der
Steuerklasse V eintritt, wird dies als Hemmschwelle für eine Beschäftigungsaufnahme gesehen. Bei der
Steuerklassenkombination IV/IV bleibt die steuermindernde Wirkung des Splittingverfahrens unberücksich-
tigt. Zukünftig sollen Ehegatten die Steuerklassenkombination IV-Faktor/IV-Faktor wählen können. Damit
wird erreicht, dass dem jeweiligen Ehegatten mindestens die ihm persönlich zustehenden steuerentlastend
wirkenden Vorschriften beim Lohnsteuerabzug (Grundfreibetrag, Vorsorgepauschale, Sonderausgaben-
Pauschbetrag, Kinder) zugutekommen und der Splittingvorteil durch die gemeinsame Besteuerung auf beide
Ehegatten verteilt wird. Das neue Verfahren gilt erst ab 2010. Die Wahl des Faktorverfahrens führt zur
Pflichtveranlagung in der Einkommensteuer, da der Lohnsteuerabzug nicht der endgültigen Einkommen-
steuer entspricht.



Erhöhte Schwellenwerte für die Einkommensteuer-Vorauszahlungen
In Bagatellfällen sollen Einkommensteuer-Vorauszahlungen nicht erhoben werden. Als Beitrag zur Steuer-
vereinfachung werden erstmals für den Veranlagungszeitraum 2009 die Schwellenwerte für die Festsetzung
der Einkommensteuervorauszahlungen verdoppelt. Sie müssen dann mindestens 400 € im Kalenderjahr und
mindestens 100 € für einen Vorauszahlungszeitpunkt betragen.

Begrenzte Verlustwirkung von Einlagen beim Kommanditisten
Leisten Kommanditisten mit negativem Kapitalkonto Einlagen, führen diese zukünftig nur noch insoweit zu
einem Verlustausgleichsvolumen, als es sich um Verluste des Wirtschaftsjahres der Einlage handelt. Durch
nachträgliche Einlagen können somit verrechenbare Verluste der Vorjahre nicht in ausgleichsfähige Verluste
umqualifiziert werden. Zudem kann bei einem negativen Kapitalkonto durch Einlagen kein Verlustaus-
gleichsvolumen für zukünftige Wirtschaftsjahre geschaffen werden. Diese Regelungen sind bereits auf Ein-
lagen anzuwenden, die nach dem Tag der Verkündung des JStG 2009 getätigt werden.

Kinder bei Eigenheimzulage bis zum 27. Lebensjahr berücksichtigt
Ab dem Jahr 2007 ist die Altersgrenze für die Gewährung von Kindergeld oder kindbedingten Steuerfreibe-
trägen vom 27. Lebensjahr des Kindes auf das 25. Lebensjahr abgesenkt worden. Für die Eigenheimzulage
wird nun aus Vertrauensschutzgründen festgeschrieben, dass die jährliche Zulage von 800 € weiterhin für
Kinder bis zum 27. Lebensjahr gewährt wird.

Elektronische Bücher dürfen im Ausland geführt werden
Die weltweite Verflechtung von Unternehmen nimmt der Gesetzgeber zum Anlass, auf schriftlichen Antrag
des Unternehmers eine Verlagerung der mittels eines Datenverarbeitungssystems erstellten Buchführung
und sonstigen Aufzeichnungen in Länder der Europäischen Union (EU) und die meisten Länder des Europä-
ischen Wirtschaftsraums (EWR) zu erlauben. Die in Papierform vorliegenden Rechnungen müssen jedoch in
Deutschland verbleiben, damit eine Umsatzsteuer-Nachschau weiterhin möglich ist. Das Gesetz erlaubt die
Verlagerung der EDV-gestützten Buchführung nur unter engen Voraussetzungen.

(a) Da der Zugriff der deutschen Finanzbehörden auf ein im Ausland belegenes EDV-System fremde Ho-
heitsrechte verletzen könnte, muss der Unternehmer die Zustimmung des ausländischen Staates vorlegen,
dass die deutsche Finanzverwaltung auf die elektronischen Bücher und Aufzeichnungen zugreifen darf.

(b) Der Unternehmer muss den Standort des Datenverarbeitungssystems und bei Beauftragung eines Drit-
ten dessen Namen und Anschrift mitteilen.

(c) Er muss sich in der Vergangenheit „kooperativ gezeigt“ haben, also seine steuerlichen Pflichten ord-
nungsgemäß erfüllt haben.

(d) Der Datenzugriff muss bei einer elektronischen Betriebsprüfung in vollem Umfang möglich sein.

Soll die EDV-Buchführung in Länder außerhalb des EU/EWR-Raums verlagert werden und liegen die Vor-
aussetzungen (a) und (b) nicht vor, kann die Finanzbehörde die Verlagerung trotzdem bewilligen, wenn die
Besteuerung dadurch nicht beeinträchtigt wird. Vorstehende Regelungen treten mit Verkündung des
JStG 2009 in Kraft.

Besonders schwere Steuerhinterziehung verjährt erst nach zehn Jahren
Die steuerliche Festsetzungsfrist beträgt bei Steuerhinterziehung zehn Jahre. Strafrechtlich kann die Steuer-
hinterziehung bisher grundsätzlich nur fünf Jahre verfolgt werden. Die strafrechtliche Verfolgungsverjäh-
rungsfrist wird in bestimmten besonders schweren Fällen von Steuerhinterziehung auf zehn Jahre angeho-
ben. Zu diesen Fällen zählen z. B. die Steuerhinterziehung in großem Ausmaß, mittels gefälschter Belege
oder durch eine Bande bei der Umsatzsteuer. Die „einfache“ Steuerhinterziehung verjährt weiterhin nach
fünf Jahren. Die neue zehnjährige Verfolgungsverjährungsfrist gilt bereits für die Fälle von Steuerhinterzie-
hung, die bei Inkrafttreten des Gesetzes noch nicht verjährt sind.

Konjunkturpaket der Bundesregierung
Die Bundesregierung hat am 5.11.2008 ein 15-Punkte-Programm zur Überwindung der Konjunkturschwäche
und für die Sicherung von Arbeitsplätzen beschlossen. Darin enthalten sind folgende steuerliche Maßnah-
men:

Kfz-Steuer für Neuwagen

Alle Pkw, die zwischen dem 5.11.2008 und dem 30.6.2009 erstmals zugelassen werden, werden ein Jahr
von der Kfz-Steuer befreit. Für Fahrzeuge mit der umweltfreundlicheren Euro-5-Norm oder Euro-6-Norm
verlängert sich die maximale Steuerbefreiung auf zwei Jahre ab Erstzulassung. Die Phase der Nichterhe-
bung endet in jedem Fall am 31.12.2010.

Handwerkerleistungen



Bei Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen wird der steuerliche Abzugsbetrag ab dem Veranla-
gungszeitraum 2009 auf 20 % von 6.000 € verdoppelt. Damit sind zukünftig maximal 1.200 € absetzbar. Im
Jahr 2011 soll überprüft werden, ob die verbesserte Absetzbarkeit wirksam ist.

Degressive Abschreibungen

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens wird es in den Veranlagungszeiträumen 2009
und 2010 wieder eine degressive Abschreibung geben. Der Absetzungsbetrag darf das 2,5fache der linea-
ren Abschreibung und maximal 25 % nicht übersteigen.

Investitionsabzugsbetrag

Die relevanten Betriebsvermögens- und Gewinngrenzen für die Inanspruchnahme des Investitionsabzugsbe-
trags werden auf 335.000 €, 175.000 € und 200.000 € erhöht. Die Erhöhung gilt nur für die Veranlagungs-
zeiträume 2009 und 2010.

Steuerbürokratieabbaugesetz
Am 13.11.2008 hat der Deutsche Bundestag das Steuerbürokratieabbaugesetz verabschiedet. Das Gesetz
enthält viele Einzeländerungen.

Gleichzeitige Prüfung von Finanzamt und Rentenversicherungsträger
Derzeit führen die Finanzverwaltung und die Träger der Rentenversicherung ihre Außenprüfungen bei den
Arbeitgebern eigenständig und zu verschiedenen Zeitpunkten durch. Weil der Arbeitgeber zur Mitwirkung
und Prüfhilfe verpflichtet ist, beispielsweise durch Erteilung von Auskünften, Bereitstellung eines Raumes für
den Außenprüfer, Vorlage von Aufzeichnungen, Buchführungsunterlagen und Lohnkonten, führen die Au-
ßenprüfungen zu Belastungen des Arbeitgebers. Diese Belastungen sollen durch gemeinsame Außenprü-
fungen von Finanzverwaltung und Rentenversicherungsträger vermindert werden.

Dazu kann der Arbeitgeber ab 2010 beim Betriebsstättenfinanzamt die Durchführung zeitgleicher Außenprü-
fungen formlos beantragen. Ein Rechtsanspruch auf zeitgleiche Außenprüfungen besteht nicht.

Werden durch gemeinsame Außenprüfungen die angestrebten Einsparungsziele erreicht, soll auf längere
Sicht geprüft werden, ob die Träger der Rentenversicherung die sozialversicherungsrechtlichen Außenprü-
fungen mit einer gleichzeitigen Prüfung des Lohnsteuerabzugs verbinden können.

Elektronische Kommunikation zwischen Unternehmen und Finanzamt
Die elektronische Kommunikation zwischen Unternehmen und Finanzamt soll durch papierlose Übermittlung
der Steuererklärungsdaten und ergänzender Unterlagen bei den Unternehmensteuern ausgebaut werden.
Ab dem Veranlagungszeitraum 2011 sollen deshalb sämtliche Steuererklärungen der Unternehmen stan-
dardmäßig elektronisch übermittelt werden. Zur Vermeidung unbilliger Härten kann das Finanzamt auf Ant-
rag des Steuerpflichtigen auf eine elektronische Übermittlung verzichten.

Ebenfalls ab 2011 sollen die Inhalte der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung standardisiert und
elektronisch übermittelt werden.

Bei neu gegründeten Unternehmen wird außerdem die Verpflichtung, anlässlich der Aufnahme der berufli-
chen und gewerblichen Tätigkeit Auskunft über steuerrelevante rechtliche und tatsächliche Verhältnisse zu
geben, künftig auf elektronischem Wege abgewickelt werden. Der bisher übliche Fragebogen in Papierform
entfällt dann. Diese Möglichkeit wird es bereits ab 2009 geben.

Außerdem soll auch die Steuererklärung von Arbeitnehmern und anderen privaten Steuerzahlern dadurch
vereinfacht werden, dass bisher auf Papier vorzulegende Belege und Unterlagen künftig dem Finanzamt auf
elektronischem Wege verfügbar gemacht werden sollen. Das neue Verfahren gilt zunächst für Zuwendungs-
bestätigungen der Empfänger abzugsfähiger Spenden, die Bescheinigung vermögenswirksamer Leistungen
(Anlage VL) sowie für die Bescheinigungen für so genannte Riester-Verträge.

Auszahlung des Körperschaftsteuerguthabens
Ab 2007 wurde das bisherige ausschüttungsabhängige System der Körperschaftsteuerminderung durch eine
ratierliche Auszahlung des zum maßgeblichen Stichtag vorhandenen Körperschaftsteuerguthabens ersetzt.
Die Auszahlung erfolgt grundsätzlich in zehn gleichen Jahresraten, beginnend am 30.9.2008. Zur Verfah-
renserleichterung sollen Auszahlungsansprüche in einer Summe ausgezahlt werden, wenn der festgesetzte
Betrag nicht größer ist als 1.000 €. Erhöht sich der Anspruch später durch eine geänderte Festsetzung auf
einen Betrag von mehr als 1.000 € ist der ausgezahlte Betrag nicht zurückzufordern.

Die Bagatellregelung hat keinen Einfluss auf die Festsetzungsfrist. Diese läuft für die Festsetzung des Ans-
pruchs nicht vor Ablauf des Jahres ab, in dem der letzte Jahresbetrag fällig geworden ist. Die Festsetzungs-
frist soll auch bei Anwendung der Bagatellregelung nicht verkürzt werden. Für die Prüfung der Festset-
zungsverjährung gilt der Auszahlungsanspruch daher als in gleichen Jahresraten ausgezahlt.

Ergibt sich aus der geänderten Festsetzung ein Auszahlungsanspruch, der den bisher ausgezahlten Einmal-
betrag um nicht mehr als 1.000 € übersteigt, ist der übersteigende Betrag ebenfalls in einer Summe auszu-
zahlen. Ein höherer übersteigender Betrag ist auf die verbleibenden Fälligkeitstermine des Auszahlungszeit-
raums zu verteilen.



Die Änderung gilt ab 2009.

Änderungen im Umsatzsteuergesetz
Die Grenzen für die monatliche Abgabe von Umsatzsteuer-Voranmeldungen werden von 6.136 € auf 7.500 €
und für vierteljährliche Voranmeldungen von 512 € auf 1.000 € angehoben.

Bei der Ausführung steuerfreier Leistungen an andere Unternehmer oder an juristische Personen, die nicht
Unternehmer sind, müssen grundsätzlich keine Rechnungen mehr erstellt werden.

Außerdem wird auf die bisher obligatorische Übermittlung einer zusammenfassenden Rechnung (Sammel-
rechnung) bei Übermittlung der Rechnungen über elektronischen Datenaustausch (EDI) verzichtet.

Sämtliche Änderungen gelten ab 2009.

PRIVATPERSONEN

Hohe Aufwendungen unmittelbar nach Erwerb eines Gebäudes sind Herstel-
lungskosten
Instandsetzungs- oder Modernisierungsaufwendungen an einem Gebäude sind als nur abschreibungsfähige
Herstellungskosten und nicht als sofort abzugsfähiger Erhaltungsaufwand zu behandeln, wenn sie zu einer
wesentlichen Verbesserung des Objektes führen. Eine wesentliche Verbesserung liegt vor, wenn die Maß-
nahmen zur Instandsetzung und Modernisierung in ihrer Gesamtheit über eine zeitgemäße substanzerhal-
tende Erneuerung hinausgehen, den Gebrauchswert des Gebäudes insgesamt deutlich erhöhen und damit
für die Zukunft eine verbesserte oder erweiterte Nutzungsmöglichkeit geschaffen wird. Von einer deutlichen
Erhöhung des Gebrauchswerts ist z. B. auszugehen, wenn das Gebäude von einem sehr einfachen auf ei-
nen mittleren oder von einem mittleren auf einen sehr anspruchsvollen Standard gehoben wird. Insbesonde-
re zu beachten sind Erneuerungen der Heizungs-, Sanitär- und Elektroanlagen sowie der Fenster.

Wendet ein Erwerber unmittelbar nach Erwerb eines Gebäudes Aufwendungen in Höhe des Siebenfachen
des Kaufpreises auf, spricht nach einem Urteil des Finanzgerichts Köln eine (widerlegbare) Vermutung da-
für, dass es sich um aktivierungspflichtigen Herstellungsaufwand und nicht um sofort abzugsfähigen Erhal-
tungsaufwand handelt.

Hinweis: Ob eine deutliche Verbesserung und eine Hebung des Gebäudestandards vorliegt, ist für die ers-
ten drei Jahre nach Anschaffung des Gebäudes nicht zu prüfen, wenn die Aufwendungen für die Instandset-
zung und Modernisierung des Gebäudes insgesamt 15 % (ohne Umsatzsteuer) der Anschaffungskosten des
Gebäudes nicht übersteigen.

Der Bundesfinanzhof muss sich mit diesem Fall beschäftigen.

UNTERNEHMEN

Bundesregierung plant Maßnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit
Die Bundesregierung hat am 4.6.2008 ein Aktionsprogramm für Recht und Ordnung auf dem Arbeitsmarkt
verabschiedet. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat einen Referentenentwurf vorgelegt, in
dem die wesentlichen Inhalte dieses Aktionsprogramms umgesetzt werden sollen.

Der Gesetzentwurf sieht u. a. vor:

 die Einführung einer Sofortmeldung zum Zeitpunkt der Beschäftigungsaufnahme in Wirtschaftsbranchen,
in denen ein erhöhtes Risiko für Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung besteht

sowie

 die Einführung einer Mitführungspflicht von Personaldokumenten bei der Erbringung von Dienst- oder
Werkleistungen sowie einer entsprechenden Kontrollpflicht des Arbeitgebers in diesen Branchen.

Zum Hintergrund:

Sofortmeldung

Nach der gegenwärtigen Rechtslage ist der Beginn einer Beschäftigung mit der folgenden Lohnabrechnung
zu melden. Dies führt dazu, dass bei Prüfungen vor Ort häufig vorgebracht wird, der Betreffende sei erst
sehr kurz beschäftigt und die Anmeldung werde innerhalb der gesetzlichen Frist erfolgen. Dem will der Refe-
rentenentwurf dadurch begegnen, dass die Aufnahme einer Beschäftigung noch vor deren Beginn an die
Datenstelle der Träger der Deutschen Rentenversicherung gemeldet werden muss, sofern eine der folgen-
den Branchen betroffen ist:

 Bauwirtschaft, Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe, Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe,

 Schaustellergewerbe, Land- und Forstwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau,

 Gebäudereinigungsgewerbe, sich am Auf- und Abbau von Messen und Ausstellungen beteiligende Un-
ternehmen



 Nahrungs- und Genussmittelherstellung, Fleischwirtschaft, Sicherheitsdienstleistungen, Briefdienstleis-
tungen,

 Telefondienstleistungen, Pflegedienstleistungen oder Entsorgung- und Recyclinggewerbe.

Mitführungspflicht von Ausweispapieren

Die geplante Pflicht zur Mitführung von Ausweispapieren bei der Erbringung von Dienst- oder Werkleistun-
gen in Branchen, die von Schwarzarbeit besonders betroffen sind, soll der schnelleren Identifikation geprüf-
ter Personen dienen. Dafür soll auf die gegenwärtig noch bestehende gesetzliche Mitführungspflicht des
nicht fälschungssicheren Sozialversicherungsausweises verzichtet werden.

Überprüfungspflicht des Arbeitgebers bezüglich der Mitführung von Ausweispapieren

Arbeitgeber sollen zukünftig verpflichtet sein, ihre Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen täglich zu Beginn
der Arbeitsaufnahme daraufhin zu überprüfen, ob sie ihre Ausweispapiere mit sich führen. Die Nichteinhal-
tung dieser Pflicht soll mit einem Bußgeld geahndet werden. Soweit die Kontrolle z. B. wegen fortlaufend
wechselnder Einsatzorte nicht zumutbar ist, soll ein schriftlicher Hinweis des Arbeitgebers auf die Mitfüh-
rungspflicht ausreichen.

Das weitere Gesetzgebungsverfahren bleibt abzuwarten.

Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer 2009 beantragen
Auf Grund der Abschaffung der so genannten Abgabe-Schonfrist für Umsatzsteuer-Voranmeldungen sowie
der Verpflichtung, die Anmeldungen elektronisch zu übertragen, bietet sich ein Antrag auf Fristverlängerung
ab 2009 auch für diejenigen an, die ihre Voranmeldungen bisher monatlich oder vierteljährlich abgegeben
haben.

Voranmeldungszeitraum für die Umsatzsteuer ist

 das Kalendervierteljahr,

 der Kalendermonat, wenn die Steuer (Summe der Vorauszahlungen) des Jahres 2008 mehr als 6.136 €
(7.500 €) betragen hat.

Hat die Steuer im Vorjahr nicht mehr als 512 € (1.000 €) betragen, kann das Finanzamt den Unternehmer
von der Abgabe von Voranmeldungen und von der Entrichtung von Vorauszahlungen befreien.

Wenn sich im Jahr 2008 ein Vorsteuer-Überschuss von mehr als 6.136 € (7.500 €) ergeben hat, kann durch
Abgabe der Voranmeldung Januar 2009 oder eines Antrags auf Dauerfristverlängerung für 2009 bis zum
10.2.2009 der monatliche Voranmeldungszeitraum beibehalten werden.

Unternehmer, die ihre Umsatzsteuervoranmeldungen monatlich abgeben, können Fristverlängerung für 2009
in Anspruch nehmen, wenn sie bis zum 10.2.2009 einen Antrag beim Finanzamt stellen. Voranmeldungen
und Vorauszahlungen sind dann jeweils einen Monat später fällig.

Die Fristverlängerung ist davon abhängig, dass eine Sondervorauszahlung in Höhe eines Elftels der Summe
der Vorauszahlungen für 2008 angemeldet und bis zum 10.2.2009 geleistet wird. Diese Sondervorauszah-
lung wird auf die am 10.2.2010 fällige Vorauszahlung für Dezember 2009 angerechnet.

Dies hat zur Folge, dass die o. a. Anmeldungen ab Voranmeldungszeitraum Januar 2009 grundsätzlich bis
zum 10. des dem Anmeldungszeitpunkt folgenden Monats abgegeben werden müssen. Fällt der 10. auf
einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag.

Vierteljahreszahler müssen keine Sondervorauszahlung entrichten. Für sie gilt die für ein Kalenderjahr ge-
nehmigte Fristverlängerung auch für die folgenden Kalenderjahre weiter, wenn sich die Verhältnisse nicht
geändert haben. Ein erstmaliger Antrag ist in diesen Fällen bis zum 14.4.2009 zu stellen.

Die gewährte Dauerfristverlängerung gilt auch für die abzugebenden Zusammenfassenden Meldungen. Ein
einmal gestellter und genehmigter Antrag gilt so lange fort, bis der Unternehmer den Antrag zurücknimmt
oder das Finanzamt die Fristverlängerung widerruft.

Für Unternehmer, die ihre berufliche oder gewerbliche Tätigkeit neu begründen, ist im Jahr der Aufnahme
der Tätigkeit und im folgenden Jahr grundsätzlich der Kalendermonat Voranmeldungszeitraum.

Hinweis: Durch das Steuerbürokratieabbaugesetz sollen die Betragsgrenzen angepasst werden. Die ange-
passten Zahlen sind in Klammern gesetzt.

Forderungssicherungsgesetz am 1. Januar 2009 in Kraft getreten
Am 1. Januar 2009 ist das Gesetz zur Sicherung von Werkunternehmeransprüchen und zur verbesserten
Durchsetzung von Forderungen (Forderungssicherungsgesetz) in Kraft getreten. Es verfolgt das Ziel, die
Zahlungsmoral durch verschiedene Maßnahmen zu stärken. Zum einen sollen Handwerksbetriebe in die
Lage versetzt werden, ihre Werklohnforderung effektiv zu sichern, zum anderen soll zur Durchsetzung der
Ansprüche eine einfachere Titelerlangung ermöglicht werden.

Die wesentlichen Änderungen im Überblick:

 VOB/B: Wenn an einem Vertrag ein Verbraucher beteiligt ist und die VOB/B in diesen Vertrag einbezo-
gen wurden, ist im Streitfall zukünftig zu prüfen, ob die Vertragsklauseln der VOB/B im Einzelfall den Ver-



braucher unangemessen benachteiligen. Allerdings entfällt künftig die Überprüfung, ob einzelne Bestim-
mungen den Vorschriften über die Allgemeinen Geschäftsbedingungen widersprechen, wenn der Auf-
traggeber ein Unternehmer ist und die VOB/B ohne inhaltliche Abweichung Vertragsbestandteil wurde.

 Frühere Abschlagszahlung: Abschlagszahlungen dürfen künftig nicht nur bei der Lieferung von Material
gefordert werden, sondern auch, wenn eine selbstständig abrechenbare Leistung erbracht wurde, soweit
sie für den Abnehmer einen Wert darstellt.

 Subunternehmer: Der Subunternehmer kann seine Vergütung nunmehr schon fordern, wenn der Auf-
traggeber die Werkleistung des Bauträgers/Generalübernehmers abgenommen hat oder diese als abge-
nommen gilt. Die Vergütung für Subunternehmer wird auch fällig, wenn der Dritte (Auftraggeber des Be-
stellers aus Sicht des Subunternehmers) die vereinbarte Vergütung an den Auftraggeber des Subunter-
nehmers (teilweise) gezahlt hat.

 „Druckzuschlag“: Mit „Druckzuschlag“ bezeichnet man das Zurückbehaltungsrecht eines Bestellers
wegen Werkmängeln nach Fälligkeit des Werklohns. Er beträgt nicht mehr wie bisher mindestens das
dreifache, sondern im Regelfall nur noch das doppelte der voraussichtlichen Mangelbeseitigungskosten.

 Der Bauhandwerker erhält - auch nach der Abnahme - einen erweiterten Anspruch auf eine Sicherheits-
leistung gegenüber Unternehmern für seine Werklohnforderung.

Offenlegungspflichten für Jahresabschlüsse zum 31.12.2008
Für Geschäftsjahre, die nach dem 31.12.2006 begonnen hatten, endete am 31.12.2008 die Frist zur Veröf-
fentlichung des Jahresabschlusses z. B. einer GmbH oder einer GmbH & Co. KG. Bis zu diesem Stichtag
mussten diese Unternehmen ihren Jahresabschluss 2007 beim elektronischen Bundesanzeiger einreichen.

Kapitalgesellschaften müssen nach Inkrafttreten des Gesetzes über elektronische Handelsregister und Ge-
nossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister (EHUG) mit Ordnungsgeldern rechnen, wenn sie
ihre Jahresabschlüsse nicht einreichen.

Das Bundesamt für Justiz wird die Kapitalgesellschaften und auch die GmbH & Co. KGs von Amts wegen
auffordern, den Jahresabschluss für nach dem 31.12.2006 begonnene Geschäftsjahre innerhalb von
sechs Wochen einzureichen und ein Ordnungsgeld androhen. Mit der Anforderung ist gleichzeitig eine
Mahngebühr fällig, die auch nach verspäteter Einreichung nicht erlassen bzw. angerechnet wird.

Das Ordnungsgeld beträgt bei erstmaligem Nichtnachkommen der Veröffentlichung mindestens 2.500 €.
Wenn nicht veröffentlicht wird, kann es mehrfach festgesetzt werden und bis zu 25.000 € betragen.

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine Mahnung in
Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbescheid.

Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn

 für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist,

 die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft,

 der Schuldner die Leistung verweigert,

 besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen.

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung ein; dies
gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung beson-
ders hingewiesen wurde.

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf enthal-
tenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen.

Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, acht Prozentpunkte
über dem Basiszinssatz.

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um
welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. Be-
zugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank vor
dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres.

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1.1.2007:



Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für
Rechtsgeschäfte ohne

Verbraucherbeteiligung

1.1. bis 30.6.2007 2,70 % 7,70 % 10,70 %

1.7. bis 31.12.2007 3,19 % 8,19 % 11,19 %

1.1. bis 30.6.2008 3,32 % 8,32 % 11,32 %

1.7. bis 31.12.2008 3,19 % 8,19 % 11,19 %

1.1. bis 30.6.2009 1,62 % 6,62 % 9,62 %
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Beiträge: Korrektur-Beitragsnachweis kann erforderlich werden
Beiträge für Zeiten vor dem 1. Januar 2009 dürfen aufgrund der Einführung des Gesundheitsfonds zum
1. Januar 2009 nicht in den laufenden Beitragsnachweis aufgenommen werden. Arbeitgeber müssen diese
unter Angabe des Zeitraums, auf den die Beiträge entfallen, in einem Korrektur-Beitragsnachweis (Kennzei-
chen Korrektur-Beitragsnachweis) gesondert nachweisen. Dabei können größere Nachweiszeiträume jah-
resübergreifend in einem Beitragsnachweis zusammengefasst werden. Dies gilt jedoch nicht für einen Zeit-
raum über den 31. Dezember 2008 hinaus.

Beispiel:

Es erfolgt eine Nachberechnung für den Zeitraum 1.10.2007 bis 31.10.2008.

Im Beitragsnachweis-Datensatz gibt der Arbeitgeber unter Zeitraumbeginn „01102007“ und unter Zeitraum-
ende „31102008“ an.

Jahreswechsel
Seit dem 1. Januar 2006 sind die Sozialversicherungsbeiträge am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden
Beschäftigungsmonats in Höhe der voraussichtlichen Beitragsschuld fällig; ein verbleibender Restbeitrag
oder ein Guthaben ist im Folgemonat fällig bzw. zu verrechnen. Diese Fälligkeitsregelung gilt zwar uneinge-
schränkt auch hinsichtlich der Beiträge für den Monat Dezember 2008, jedoch darf ein Differenzbetrag nicht
in den Beitragsnachweis für Januar 2009 aufgenommen werden; vielmehr muss der Arbeitgeber auch dies-
bezüglich einen Korrektur-Beitragsnachweis einreichen.

Gleiches gilt bei der März-Klausel. Wird eine im ersten Quartal 2009 gewährte Einmalzahlung aufgrund die-
ser Regelung dem Kalenderjahr 2008 zugeordnet, muss der Arbeitgeber einen Korrektur-Beitragsnachweis
abgeben.

Abgabefrist für Beitragsnachweis
Arbeitgeber müssen den Beitragsnachweis rechtzeitig elektronisch übermitteln, so dass er um 0.00 Uhr des
fünftletzten Bankarbeitstages eines Monat, also zwei Arbeitstage vor der Fälligkeit, vorliegt. Nur eine frühzei-
tige Übermittlung stellt sicher, dass die sich an die Übermittlung anschließenden verwaltungsinternen Abläu-
fe rechtzeitig und vollständig erledigt werden können. Damit der Beitragsnachweis bereits um 0.00 Uhr des
fünftletzten Tages vorliegen kann, muss er rechtzeitig am Vortag übermittelt werden.

Im Jahr 2009 gelten folgende Fälligkeitstage (FT) bzw. sich daraus ergebende späteste Einreichungstermine
(BN) für den Beitragsnachweis:

Monat Januar Februar März April Mai Juni

BN 26. 23. 25. 24. 25. 24.

FT 28. 25. 27. 28. 27. 26.

Monat Juli August September Oktober November Dezember

BN 27. 25. 24. 26. 24. 22.

FT 29. 27. 28. 28. 26. 28.

BMF zur Überlassung von Dienstwagen für Fahrten zwischen Wohnung und
Arbeitsstätte
Wird der geldwerte Vorteil aus der privaten Nutzung eines betrieblichen PKWs zu privaten Fahrten typisie-
rend nach der 1 %-Regelung besteuert, ist der geldwerte Vorteil um monatlich 0,03 % des Listenpreises für
jeden Kilometer der Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte zu erhöhen, wenn der PKW auch für
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte genutzt werden kann.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat dazu vertreten, dass der Zuschlag nur anzuwenden ist, wenn der Arbeit-
nehmer den PKW tatsächlich für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte nutzt. Wird dem Arbeitneh-
mer ein Dienstwagen auch für diese Fahrten überlassen, besteht laut BFH ein Anscheinsbeweis für eine
entsprechende Nutzung. Wird der Dienstwagen nur einmal wöchentlich für Fahrten zwischen Wohnung und
Arbeitsstätte genutzt, so hängt der Zuschlag von der Anzahl der tatsächlich durchgeführten Fahrten ab. Zur
Ermittlung des Zuschlags sei eine Einzelbewertung der Fahrten mit 0,002 % des Listenpreises je Entfer-
nungskilometer vorzunehmen.

Das lehnt das Bundesministerium der Finanzen (BMF) ab. Der Umfang der tatsächlichen Nutzung eines
betrieblichen PKW für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte sei für die Anwendung des Zuschlags
unerheblich, denn nach dem Wortlaut und dem Zweck des Gesetzes komme es allein darauf an, ob der Ar-
beitnehmer die objektive Möglichkeit hat, den betrieblichen PKW auch für Fahrten zwischen Wohnung und
Arbeitsstätte zu nutzen. Bereits die Verfügbarkeit führt zum geldwerten Vorteil.



Wird der Dienstwagen auf dem Weg zwischen Wohnung und Arbeitsstätte nur auf einer Teilstrecke einge-
setzt, beschränkt sich der Zuschlag nach der Auffassung des BFH auf diese Teilstrecke. Das BMF will der
Ermittlung des pauschalen Nutzungswerts die gesamte Entfernung zu Grunde zu legen. Ein Nutzungswert
auf der Grundlage der Entfernung, die mit dem Kraftfahrzeug tatsächlich zurückgelegt worden ist, komme
nur in Betracht, wenn das Kraftfahrzeug vom Arbeitgeber nur für diese Teilstrecke zur Verfügung gestellt
worden ist. Der Arbeitgeber hat die Einhaltung seines Verbots zu überwachen. Aus Billigkeitsgründen kann
der pauschale Nutzungswert aber auch dann auf der Grundlage der Entfernung der Teilstrecke ermittelt
werden, wenn für die restliche Teilstrecke z. B. eine auf den Arbeitnehmer ausgestellte Jahres-
Bahnfahrkarte vorgelegt wird.

Meldungen: Daten zur Unfallversicherung
In Meldungen zur Sozialversicherung, die ab 1. Januar 2009 erstellt werden, müssen auch die Daten zur
Unfallversicherung aufgenommen werden. Dies ergibt sich aus den Regelungen zur Reform der Unfallversi-
cherung, die ab 1. Januar 2009 gelten.

Ab 1. Januar 2010 überträgt der Gesetzgeber den Auftrag zur Prüfung der Unfallversicherungsbeiträge auf
die Träger der Rentenversicherung. Damit diese ab 1. Januar 2010 die Betriebsprüfungen bei den Arbeitge-
bern auch für die Träger der Unfallversicherung durchführen können, müssen rechtzeitig entsprechende
Datenbestände aufgebaut werden. Zu diesem Zweck wurde durch das UVMG das seit Jahren bekannte
DEÜV-Meldeverfahren um die Daten zur Unfallversicherung erweitert.

Bei allen Entgeltmeldungen (z. B. Jahresmeldungen), die ab 1. Januar 2009 erstellt werden und einen Mel-
dezeitraum ab 1. Januar 2008 beinhalten (z. B. die Jahresmeldung für das Jahr 2008) müssen Arbeitgeber
die Daten zur Unfallversicherung angeben.

Die erforderlichen Daten können dem Zuständigkeitsbescheid oder dem Veranlagungsbescheid des Unfall-
versicherungsträgers entnommen werden. Es wurde kein neuer Meldegrund geschaffen; die Daten fallen nur
bei ohnehin abzugebenden Entgeltmeldungen zusätzlich an. Folgende Daten müssen Arbeitgeber ab 2009
zusätzlich melden:

 das in der Unfallversicherung beitragspflichtige Arbeitsentgelt in Euro,

 die Unfallversicherungsmitgliedsnummer seines Beschäftigungsbetriebes,

 die Betriebsnummer des zuständigen Unfallversicherungsträgers,

 die anzuwendende Gefahrtarifstelle und die Betriebsnummer des Unfallversicherungsträgers, dessen
Gefahrtarifstelle angewendet wurde oder eine fiktive Gefahrtarifstelle (z. B. Beitragsberechnung nach
Kopfbeiträgen)

 geleistete Arbeitsstunden (zwingend anzugeben für Meldungen, die ab dem 1.1.2010 erstattet werden).

Mit dem Datenbaustein Unfallversicherung können maximal die Werte für vier Gefahrtarifstellen gemeldet
werden.

Stornierung und Korrektur von Meldungen
Bei einer Korrektur oder Stornierung storniert der Arbeitgeber immer den gesamten Inhalt der Meldung und
gibt ihn bei einer Korrektur neu an. Diese Regelung gilt auch, wenn nur Angaben zur Unfallversicherung
storniert oder korrigiert werden müssen.

Arbeitsstunden
In den Entgeltmeldungen für Zeiträume ab dem 1. Januar 2009 müssen Arbeitgeber für die Träger der Un-
fallversicherung auch die geleisteten Arbeitsstunden angeben. Zwingend erforderlich ist diese Angabe für
Meldungen, die ab dem 1. Januar 2010 erstattet werden. In der Regel kann der Arbeitgeber die Arbeitsstun-
den aus den bei ihm vorhandenen Daten entnehmen. Es ist nicht erforderlich, dass er diese Daten beson-
ders erhebt oder eine Zeiterfassung einführt.

Maschineller Lohnnachweis
Wegen des geänderten Meldeverfahrens brauchen Arbeitgeber ab 1. Januar 2012 keinen gesonderten
Lohnnachweis für den Unfallversicherungsträger mehr zu erstellen. Künftig wird die Datenstelle der Träger
der Rentenversicherung der Unfallversicherung für jedes Unternehmen einen Lohnnachweis maschinell
übermitteln. Eine entsprechende Pilotphase von zwei Jahren beginnt am 1. Januar 2010.

Kurzfristig Beschäftigte
Durch die Erweiterung des DEÜV-Meldeverfahrens um die Daten für die Unfallversicherungsträger müssen
Arbeitgeber auch in Entgeltmeldungen von kurzfristig Beschäftigten das unfallversicherungspflichtige Ar-
beitsentgelt eintragen. Ab dem 1. Januar 2009 muss daher auch für kurzfristig Beschäftigte eine Jahresmel-
dung erstattet werden. In den Entgeltmeldungen für kurzfristig Beschäftigte ist das sozialversicherungs-
pflichtige Arbeitsentgelt mit „000000“ anzugeben.



Weiterführende Informationen
Arbeitgeber erhalten weiterführende Informationen zum geänderten Meldeverfahren von der jeweils zustän-
digen Einzugsstelle, also zum Beispiel von der AOK.

Verpflichtung zur Überlassung der gesamten Finanzbuchhaltung im Rahmen
einer Lohnsteueraußenprüfung
Im Rahmen einer Lohnsteueraußenprüfung muss der Arbeitgeber neben der Lohnbuchhaltung die gesamte
Finanzbuchhaltung in Form der Datenträgerüberlassung zur Verfügung stellen. So entschied vor einiger Zeit
das Finanzgericht Münster.

Bei einer Lohnsteueraußenprüfung ist der geprüfte Arbeitgeber zur Mitwirkung verpflichtet und muss insbe-
sondere dem Finanzamt Aufzeichnungen, Bücher, Geschäftspapiere und andere Urkunden zur Einsicht vor-
legen. Wird eine EDV-Buchhaltung geführt, kann die Finanzverwaltung verlangen, dass die Aufzeichnungen
auf einem maschinell verwertbaren Datenträger zur Verfügung gestellt werden. Grundsätzlich betrifft der
Datenzugriff nur die steuerrelevanten Daten, die Gegenstand der Prüfung sind. Im Fall der Lohnsteuerau-
ßenprüfung gehören hierzu jedoch nicht nur die Aufzeichnungen der Lohnkonten. Geprüft wird vielmehr
auch, ob alle Lohnbestandteile richtig in der Lohnbuchhaltung aufgeführt sind. Hierfür müssen zum Beispiel
auch Forderungen gegen Arbeitnehmer, Rückstellungen und Abgrenzungsposten für Löhne, Konten von
Arbeitnehmern, Provisionskonten, Reisekosten und Sachbezüge geprüft werden.


